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Wichtige Steuertermine Juli 2022 

11.07. Umsatzsteuer 
 Lohnsteuer 
 Solidaritätszuschlag 
 Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. 

Zahlungsschonfrist: bis zum 14.07.2022. 
Diese Schonfrist gilt nicht bei Bar- und 
Scheckzahlungen. Achtung: Bei Scheck-
zahlungen gilt die Zahlung erst drei Tage 
nach Eingang des Schecks als geleistet! 

Tipps und Hinweise 

1. ... für alle Steuerzahler 

Allgemeinverfügung  

Einsprüche gegen zumutbare Belastung 
werden zurückgewiesen 
Krankheits- und Pflegekosten sind nach dem Gesetz 
um eine zumutbare Belastung zu mindern, bevor sie 
sich steuermindernd als außergewöhnliche Belastun-
gen auswirken. In den letzten Jahren waren immer 
wieder Musterverfahren zu der Frage geführt worden, 
ob Krankheits- und Pflegekosten aus verfassungsrecht-
lichen Gründen vom Abzug einer zumutbaren Belas-
tung ausgenommen werden müssen. Steuerbescheide 
ergingen deshalb als in dieser Frage vorläufig. Der 
Bundesfinanzhof hatte die Kürzung der Kosten immer 
wieder verteidigt. Die dagegen erhobenen Verfas-
sungsbeschwerden hat das Bundesverfassungsgericht 
nicht zur Entscheidung angenommen. 

Mittlerweile sind die letzten Revisionsverfahren zu der 
Thematik beendet, damit ist das geltende Recht bestä-
tigt worden. Deshalb hat das Bundesfinanzministerium 
im März 2022 entschieden, dass Steuerbescheide zur 
Frage des Abzugs einer zumutbaren Belastung bei 
Krankheits- und Pflegekosten nicht mehr vorläufig er-
gehen. Die noch offenen Einspruchsverfahren zu der 
Thematik werden nun ebenfalls „abgewickelt“: Die 
obersten Finanzbehörden der Länder haben erklärt, 
dass alle am 07.04.2022 noch anhängigen und zuläs-
sigen Einsprüche gegen den Abzug einer zumutbaren 
Belastung bei Krankheits- und Pflegekosten allgemein 
zurückgewiesen werden. Das Gleiche gilt für Anträge 
auf Aufhebung oder Änderung einer Einkommensteu-
erfestsetzung. 

Hinweis: Zu einer Allgemeinverfügung greift der 
Fiskus, um anhängige Masseneinsprüche/-anträge 
zu Rechtsfragen zurückzuweisen, die zwischenzeit-
lich höchstrichterlich entschieden worden sind. 
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Spritpreise/Tankrabatt  

Welche Steuern und Abgaben  
an der Zapfsäule fällig werden 
Autofahrer müssen an deutschen Tankstellen im-
mer tiefer in die Tasche greifen. Anfang des Jah-
res stieg der CO2-Preis zunächst von 25 € auf 
30 € pro Tonne, so dass sich Benzin und Diesel 
zunächst um rund 1,5 Cent pro Liter verteuerten. 
Bis 2025 wird der CO2-Preis schrittweise weiter 
auf 55 € je Tonne steigen. So sollen die Anreize 
erhöht werden, den fossilen Kraftstoffverbrauch 
und damit auch die CO2-Emissionen im Straßen-
verkehr zu verringern. 

Einen weiteren erheblichen Preissprung erlebten 
Autofahrer infolge des Ukraine-Konflikts. Die Po-
litik hat zur Entlastung mittlerweile einen Tankra-
batt auf den Weg gebracht, mit dem die Energie-
steuer auf Kraftstoffe in der Zeit vom 01.06. bis 
zum 31.08.2022 gesenkt wird. Rein rechnerisch 
bedeutet dies eine Entlastung von etwa 30 Cent 
pro Liter bei Benzin und 14 Cent pro Liter beim 
Diesel. Die daraus resultierenden Mindereinnah-
men für den Fiskus werden auf 3,15 Mrd. € bezif-
fert. Die Mineralölkonzerne sollen die Steuersen-
kung direkt an den Zapfsäulen weiterreichen. Oh-
ne diesen befristeten Tankrabatt gestaltet sich die 
Steuer- und Abgabenbelastung auf Benzin und 
Diesel wie folgt: 

 Benzin Diesel 

Energiesteuer pro Liter 65,45 Cent 47,04 Cent 

CO2-Preis pro Liter 7,06 Cent 7,98 Cent 

Erdölbevorratungs-
abgabe pro Liter 

 
0,27 Cent 0,30 Cent 

Mehrwertsteuer 19 % vom  
Nettoverkaufspreis 

Berufsausbildung  

Kindergeldanspruch erlischt bei 
langfristiger Erkrankung 
Volljährige Kinder werden kindergeldrechtlich bis 
zu ihrem 25. Geburtstag berücksichtigt, wenn sie 
noch für einen Beruf ausgebildet werden oder eine 
Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes 
nicht beginnen oder fortsetzen können.  

Kindergeld wird laut Bundesfinanzhof (BFH) aber 
nicht gewährt, wenn die Ausbildung wegen einer 
nicht nur vorübergehenden Erkrankung des 
Kindes auf Eis liegt. Im Streitfall hatte ein junger 
Erwachsener während seiner Ausbildung einen 
schweren Unfall mit Schädelbasisbruch und Schä-
del-Hirn-Trauma erlitten. Nach seinem Kranken-
hausaufenthalt hatte er verschiedene Rehamaß-
nahmen durchlaufen, von denen die letzte 17 Mo-
nate nach dem Unfall begann. Das Finanzgericht 

(FG) sprach der Mutter in erster Instanz einen 
Kindergeldanspruch für die ersten acht Monate 
nach dem Unfall zu. Das FG ging davon aus, dass 
das Ausbildungsverhältnis fortbestanden hatte und 
der Wille belegt war, die Ausbildung baldmög-
lichst fortzusetzen. 

Der BFH ist dem nun entgegengetreten, hat die 
FG-Entscheidung aufgehoben und die Sache zur 
weiteren Sachaufklärung an das FG zurückver-
wiesen. Nach Ansicht des BFH befindet sich ein 
Kind nur dann in einer kindergeldrechtlich anzu-
erkennenden Berufsausbildung, wenn es sein Be-
rufsziel noch nicht erreicht hat, sich aber ernsthaft 
und nachhaltig darauf vorbereitet. Eine lediglich 
vorübergehende Unterbrechung der Ausbildung 
wegen einer Erkrankung gefährdet den Kinder-
geldanspruch zwar nicht. Wird die Erkrankung 
aber mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate andauern, kann das Kind nicht 
mehr wegen einer laufenden Ausbildung berück-
sichtigt werden. 

Hinweis: Im zweiten Rechtsgang muss das FG 
prüfen, ob die sechs Monate übersteigende Er-
krankungsdauer bereits in den ersten Monaten 
nach dem Unfall mit hoher Wahrscheinlichkeit 
erwartbar war. Falls zunächst eine schnellere 
Genesung möglich schien, könnte der Kinder-
geldanspruch für diesen Zeitraum noch wegen 
eines fortbestehenden Ausbildungsverhältnis-
ses begründet sein. Auch für die Monate, in 
denen die schnelle Genesung nicht (mehr) 
möglich schien, ist der Kindergeldanspruch 
aber noch nicht endgültig verloren: Hier ist zu 
prüfen, ob das Kindergeld der Mutter möglich-
erweise aufgrund einer Behinderung ihres 
Sohns zuerkannt werden kann. 

2. ... für Unternehmer 

Firmengebäude  

Auf den Mieter umgelegte Grund-
steuer gehört zum Gewerbeertrag 
Um die Gewerbesteuer zu berechnen, ist der steu-
erliche Gewinn des Gewerbetriebs zunächst um 
verschiedene gewerbesteuerliche Hinzurechnun-
gen zu erhöhen und um gewerbesteuerliche Kür-
zungen zu vermindern, damit sich der Gewerbeer-
trag ergibt. Dieser ist die maßgebliche Rechen-
größe für die weitere Gewerbesteuerermittlung. 
Hinzuzurechnen ist zum Beispiel ein Teil der 
Miet- und Pachtzinsen, die ein Gewerbetreiben-
der für die Benutzung fremder unbeweglicher 
Wirtschaftsgüter (z.B. Firmengebäude) zahlt. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass 
auch die Grundsteuer, die vertraglich auf den Mie-
ter oder Pächter eines Gewerbegrundstücks umge-
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legt wird, zur Miete gehört und daher gewerbe-
steuerrechtlich hinzuzurechnen ist. Im Urteils-
fall hatte eine GmbH (Klägerin) von ihren Gesell-
schaftern ein Betriebsgebäude angemietet. Im 
Mietvertrag war vereinbart, dass die GmbH als 
Mieterin die Grundsteuer tragen sollte. Das Fi-
nanzamt vertrat die Ansicht, dass die auf die 
GmbH vertraglich umgelegte Grundsteuer zu der 
von ihr zu zahlenden Miete gehöre und daher ge-
werbesteuerrechtlich hinzuzurechnen sei. 

Der BFH hat dem Finanzamt recht gegeben. Der 
gesetzliche Begriff der Miet- und Pachtzinsen sei 
wirtschaftlich zu verstehen. Zu den Miet- und 
Pachtzinsen gehörten auch vom Mieter getragene 
Aufwendungen, die nach dem gesetzestypischen 
Lastenverteilungssystem eigentlich vom Vermie-
ter zu tragen wären, aber vertraglich vom Mieter 
übernommen würden. Schuldner der Grundsteuer 
war im Streitfall der Eigentümer, also der Vermie-
ter. Zivilrechtlich konnte er die Grundsteuer je-
doch auf den Mieter abwälzen, so dass diese in 
den Mietzins einfloss, der gewerbesteuerrechtlich 
hinzuzurechnen war. 

Hinweis: Die Hinzurechnung kann also nicht 
dadurch reduziert werden, dass der Mieter be-
stimmte Aufwendungen übernimmt, die eigent-
lich vom Vermieter zu tragen wären, und Letz-
terer im Gegenzug einen entsprechend gemin-
derten Mietzins akzeptiert. Bereits 2018 hatte 
der BFH entschieden, dass auch mieterseitig 
übernommene Instandhaltungsaufwendungen 
in der Regel als Miet- und Pachtzinsen hinzu-
gerechnet werden müssen. 

Übertragungen  

Vorsteuerabzug von Gesellschaftern 
aus Investitionsumsätzen 
Das Bundesfinanzministerium hat sich zum Vor-
steuerabzug eines Gesellschafters im Zusammen-
hang mit Investitionsumsätzen geäußert und den 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst. 

Leistet ein Gesellschafter bzw. eine Vorgrün-
dungsgesellschaft bezogene Leistungen im Rah-
men eines eigenen umsatzsteuerlichen Unterneh-
mens an die Gesellschaft weiter, richtet sich der 
Vorsteuerabzug aus den bezogenen Leistungen 
nach den allgemeinen Grundsätzen. Der Vorsteu-
erabzug kann einem Gesellschafter auch aus einer 
bezogenen Leistung zustehen, die der Gesellschaft 
später außerhalb eines Leistungsaustauschs zu-
wächst (z.B. Weiterleistung durch einen ansonsten 
nicht unternehmerisch tätigen Gesellschafter). Da-
für muss es sich aus Sicht der (geplanten) Gesell-
schaft um einen Investitionsumsatz handeln und 
die beabsichtigte Tätigkeit der Gesellschaft darf 
einen Vorsteuerabzug nicht ausschließen. Der Be-
griff Investitionsumsatz umfasst Vermögenswerte 

(bezogene Lieferungen oder sonstige Leistungen), 
die der Gesellschafter tatsächlich auf die Gesell-
schaft überträgt und die von dieser für ihre wirt-
schaftliche Tätigkeit genutzt werden. 

Hinweis: Diese Grundsätze sind in allen offe-
nen Fällen anzuwenden. 

3. ... für GmbH-
Geschäftsführer 

Geschäftsführerhaftung  

Pauschalierte Lohnsteuer ist keine 
Unternehmenssteuer eigener Art 
Die Nichtabführung einzubehaltender und anzu-
meldender Lohnsteuer zu den gesetzlichen Fällig-
keitszeitpunkten begründet eine zumindest grob 
fahrlässige Verletzung der Pflichten des GmbH-
Geschäftsführers. Das gilt auch bei nachträglicher 
Pauschalierung der Lohnsteuer. 

Zahlungsschwierigkeiten einer GmbH ändern we-
der etwas an der Pflichtenstellung des GmbH-Ge-
schäftsführers noch schließen sie sein Verschul-
den bei Nichterfüllung der steuerlichen Pflichten 
der GmbH aus. Möglicherweise reichen die ihm 
zur Verfügung stehenden Mittel zur Befriedigung 
der arbeitsrechtlich geschuldeten Löhne (ein-
schließlich des in ihnen enthaltenen Steueranteils) 
nicht aus. Dann darf der Geschäftsführer die Löh-
ne nur entsprechend gekürzt auszahlen und muss 
aus den dadurch übrig bleibenden Mitteln die auf 
die gekürzten (Netto-)Löhne entfallende Lohn-
steuer an das Finanzamt abführen.  

Nach der früheren Rechtsprechung richteten sich 
die Pflichtverletzung und das Verschulden des 
Geschäftsführers im Fall der Lohnsteuerpauscha-
lierung nach dem Zeitpunkt der Fälligkeit der 
durch den Nachforderungsbescheid festgesetzten 
pauschalen Lohnsteuer. Begründet wurde das da-
mit, dass die pauschale Lohnsteuer eine „Unter-
nehmenssteuer eigener Art“ sei. Diese Rechtspre-
chung hat der Bundesfinanzhof nun ausdrücklich 
zugunsten des Fiskus aufgegeben. 

4. ... für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer 

Betriebliche Altersversorgung  

Zuschusspflicht des Arbeitgebers 
ab 2022 auch bei Altverträgen 
Die betriebliche Altersversorgung (bAV) hat viele 
Gesichter. So kann eine freiwillige betriebliche 
Zusatzrente über Direktversicherungen, Pensions-
kassen, Pensionsfonds, Direktzusagen oder Unter-
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stützungskassen realisiert werden. Mit der Durch-
führung einer Entgeltumwandlung sind all diese 
Modelle für Arbeitnehmer attraktiv, denn die Bei-
träge sind bei einigen Formen steuer- und sozial-
versicherungsfrei. 

Hinweis: Entgeltumwandlung bedeutet, dass 
auf Wunsch des Arbeitnehmers jeden Monat 
ein Teil des Bruttolohns in einen Vertrag zur 
bAV abgeführt wird. Grundsätzlich ist das kei-
ne freiwillige Entscheidung des Arbeitgebers, 
denn dieser ist gesetzlich verpflichtet, seinen 
Mitarbeitern eine bAV anzubieten. Welches 
bAV-Modell angeboten wird, bleibt aber in der 
Regel dem Arbeitgeber überlassen. 

Da die Altersversorgungsbeiträge vom Bruttolohn 
abfließen, fallen keine Lohnsteuer und Sozial-
versicherungsbeiträge an. Für ein und dieselbe 
Einzahlung in den bAV-Vertrag gibt es zwei ver-
schiedene Freibeträge: Der eine Freibetrag betrifft 
die Beiträge zur Sozialversicherung, der andere 
die Lohnsteuer. Die Sozialversicherung betreffend 
sind im Jahr 2022 Einzahlungen bis zu 3.384 € 
befreit. Erst bei Einzahlungen darüber werden die 
Beitragssätze erhoben. Der Freibetrag für die 
Lohnsteuer beträgt 6.768 € im Jahr. Diese Freibe-
träge betreffen Direktversicherungen, Pensions-
kassen oder Pensionsfonds. Bei Verträgen mit Un-
terstützungskassen oder Direktzusagen greift zwar 
der Sozialversicherungsfreibetrag, die Steuerfrei-
heit gilt aber unbegrenzt. 

Durch die Absenkung der sozialversicherungs-
pflichtigen Bruttobezüge der Beschäftigten spart 
der Arbeitgeber bei den Lohnnebenkosten seiner 
Mitarbeiter rund 20 % ein. Diese Ersparnis kön-
nen Arbeitgeber nicht mehr für sich allein verbu-
chen, denn einen Großteil davon bekommen Ar-
beitnehmer jetzt über den verpflichtenden Ar-
beitgeberzuschuss als Unterstützung für ihre Al-
tersvorsorge zurück. Gesetzlich ist geregelt, dass 
Arbeitgeber ihren Beschäftigten Zuschüsse in Hö-
he von 15 % auf die Sparbeiträge gewähren müs-
sen. Dies gilt seit dem Jahr 2019 für Neuverträge 
und seit 2022 für alle bestehenden Verträge, also 
auch diejenigen, die vor 2019 geschlossen wur-
den. Davon profitieren Beschäftigte mit Direkt-
versicherungen, Pensionskassen und Pensions-
fonds. Für Unterstützungskassen und Direktzusa-
gen gilt dies nicht. 

5. ... für Hausbesitzer 

Privates Veräußerungsgeschäft  

Wann Sie den Buchwert als  
Entnahmewert ansetzen müssen 
Wenn Immobilien des Privatvermögens innerhalb 
der zehnjährigen Spekulationsfrist verkauft wer-

den, ist der erzielte Verkaufspreis als Gewinn aus 
privaten Veräußerungsgeschäften zu versteuern. 
Dabei werden die ursprünglichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten und die Veräußerungs-
kosten vom Veräußerungspreis abgezogen. Die 
Zehnjahresfrist ist auch zu beachten, wenn eine 
betriebliche Immobilie durch Entnahme in das 
Privatvermögen gelangt. Für die Ermittlung des 
Gewinns sind dann nicht die ursprünglichen An-
schaffungs- oder Herstellungskosten des Überträ-
gers heranzuziehen, sondern der bei der Überfüh-
rung aus dem Betriebsvermögen angesetzte Ent-
nahmewert. Welche - erheblichen - steuerlichen 
Auswirkungen ein solcher Wertansatz haben 
kann, zeigt ein aktuelles Urteil des Bundesfinanz-
hofs (BFH).  

Im Streitfall hatte eine aus zwei Geschwistern be-
stehende Grundstücksgemeinschaft ein Grund-
stück binnen der Zehnjahresfrist veräußert. Dabei 
hatte der Vater der Geschwister das Grundstück 
zuvor aus seinem land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebsvermögen entnommen und im Rahmen 
der vorweggenommenen Erbfolge auf die Kinder 
übertragen. Einen Entnahmegewinn hatte der Va-
ter damals nicht versteuert. Die Kinder verkauften 
das Grundstück für 570.600 € und wollten bei der 
Berechnung des Veräußerungsgewinns einen Ent-
nahmewert von 556.335 € vom Veräußerungspreis 
abziehen. Diesen Wert leiteten sie aus dem Wert 
des Nachbargrundstücks ab, das im zeitlichen Zu-
sammenhang mit der damaligen Entnahme zu ei-
nem entsprechenden Preis verkauft worden war. 
Das Finanzamt brachte jedoch nur die ursprüngli-
chen Anschaffungskosten des Grundstücks (den 
Buchwert) von 11.582 € in Abzug, so dass ein 
steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn in Höhe 
von 559.018 € verblieb. 

Die Geschwister zogen gegen diesen Wertansatz 
bis vor den BFH, jedoch ohne Erfolg. Der BFH ist 
der Berechnung des Finanzamts gefolgt. Der Ent-
nahmewert sei nur dann statt der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten anzusetzen, wenn er da-
mals durch den Entnehmer auch tatsächlich zu-
grunde gelegt worden sei. Das war hier aber nicht 
der Fall, da der Vater das Grundstück ohne Auf-
deckung der stillen Reserven (erfolgsneutral) aus 
dem Betriebsvermögen entnommen hatte. Somit 
war der zum Zeitpunkt der Entnahme bestehende 
Buchwert (11.582 €) bei der Ermittlung des priva-
ten Veräußerungsgewinns maßgebend. 

Hinweis: Nutzen Sie im Vorfeld unser Bera-
tungsangebot zu den Risiken, die eine steuer-
lich nicht erfasste Entnahme birgt. 

Mit freundlichen Grüßen 
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